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herrn rechtsanwalt Möckel wird hiermit in Sachen

 

wegen

Prozessvollmacht für alle verfahren in allen instanzen erteilt.

Diese vollmacht erstreckt sich insbesondere auf folgende befugnisse: 

1. Prozessführung (u. a. nach §§ 81 ff. zPo).
2. vertretung im privaten und gesetzlichen Schlichtungsverfahren.
3. antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, abschluss von vereinbarungen über Scheidungsfolgen  
 sowie Stellung von anträgen auf erteilung von renten- und sonstigen versorgungsauskünften.
4. Beilegung des rechtsstreits durch vergleich, sonstige einigung, verzicht oder anerkenntnis.
5. einlegung und rücknahme von rechtsmitteln und rechtsbehelfen sowie verzicht auf solche.
6. entgegennahme und Bewirken von zustellungen und sonstigen Mitteilungen.
7. alle neben- und Folgeverfahren, z. B. arrest und einstweilige verfügung, Kostenfestsetzung, zwangsvollstreckung  
 einschließlich der aus ihr erwachsenden besonderen verfahren, insolvenz, zwangsversteigerung, zwangsverwaltung  
 und hinterlegung.
8. empfangnahme der vom Gegner, von der Justizkasse oder anderen Stellen zu erstattenden Kosten und notwendigen  
 auslagen.
9. übertragung der vollmacht ganz oder teilweise auf andere.
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